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RESOLUTIONSANTRAG

des Abgeordneten DI Dinhobl

zum Tätigkeitsbericht des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für das Jahr 2018, Ltg.-

706/B-44/1-2019

betreffend Aufnahme der Impfung gegen Masern in den verbindlichen Teil

des Mutter-Kind-Passes

Masern sind eine hoch ansteckende und gefährliche Infektionskrankheit, die häufig
zu gefürchteten Komplikationen führt. Den einzigen Schutz vor Erkrankung bietet die

kostenlose Masern-Mumps-Röteln-Schutzimpfung, die laut österreichischem Impfplan
bei Säuglingen ab dem 10. Lebensmonat durchgeführt werden sollte. Für eine

ausreichende Immunität der Bevölkerung hinsichtlich Masern ist eine
Durchimpfungsrate von 95 Prozent mit 2 Dosen erforderlich. Die Masern-

Durchimpfungsraten 2017 zeigen aber, dass für die 2-5-Jährigen die
Durchimpfungsrate mit der 2. Dosis nur bei etwa 81 Prozent liegt, es sind also

48.000 Kinder in dieser Altersgruppe nicht ausreichend gegen Masern geschützt.

Das beweist auch die Anzahl der bereits im heurigen Jahr 2019 österreichweit
gemeldeten Masern-Fälle. In vielen Fällen waren Säuglinge und Kleinkinder

betroffen, die besonders gefährdet sind, neurologische Folgeerkrankungen zu
erleiden.

Die Höhe des österreichischen Kinderbetreuungsgeldes ist an die korrekte
Durchführung und den Nachweis der ersten zehn Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

(fünf der Mutter während der Schwangerschaft und fünf des Kindes nach der Geburt)
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bei der Krankenkasse gekoppelt. Wird nur eine Untersuchung nicht durchgeführt

oder nicht rechtzeitig nachgewiesen, so wird das Kinderbetreuungsgeld gekürzt. Eine
wirksame Maßnahme wäre daher, die MMR-Impfung in den verbindlichen Teil des

Mutter-Kind-Passes aufzunehmen.

Der Gefertigte stellt daher folgenden

A n t r a g :

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird ersucht, die Bundesregierung aufzufordern, die
Durchführung der Masern-Mumps-Röteln-Impfung als verpflichtende Voraussetzung

für den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe in den verbindlichen Teil
des Mutter-Kind-Passes aufzunehmen.“


